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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

I. Allgemeines, Geltungsbereich, Begriffsbestimmung 

 

1. Sämtliche Verträge über Lieferungen und Leistungen, die wir mit Unternehmen, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen schließen, 

unterliegen den nachstehenden Bedingungen. 

2. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; abweichende oder uns ungünstige er-

gänzende Bedingungen des Bestellers werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn wir die-

sen nicht gesondert widersprechen. 

3.  Der Vertragsinhalt sichtet sich nach den schriftlichen Vereinbarungen. Weitere Vereinbarun-

gen sind nicht getroffen. Vertragsänderungen oder –ergänzungen sind nur wirksam, wenn 

sie von uns schriftlich bestätigt werden.  

4. Änderungen der Bedingungen werden bei Dauerschuldverhältnissen dem Besteller jeweils 

schriftlich unter Kennzeichnung der geänderten Bestimmungen mitgeteilt und gelten als 

vereinbart, wenn der Besteller das Dauerschuldverhältnis fortsetzt, ohne innerhalb ange-

messener Frist zu widersprechen. 

5.  „Ware“ im Sinne dieses Vertrages sind alle vertragsgemäß dem Besteller zu überlassenen 

Gegenstände einschließlich Software, auch soweit sie unkörperlich, z.B. durch elektronische 

Übertragungsmittel zur Verfügung gestellt wird. 

6. Für die Pflege von Hard- oder Software bedarf es eines gesonderten Vertrages. Es gelten 

hierfür unsere Ergänzenden Geschäftsbedingungen für Hard- und Softwarepflege.  

II. Angebot, Angebotsunterlagen, Annahmen 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Angebote des Bestellers sind angenommen, wenn wir 

sie schriftlich bestätigt oder die Lieferung oder Leistung ausgeführt haben. 

2.  An allen dem Besteller überlassenen Unterlagen, insbesondere Datenträgern, Dokumentati-

onen, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen behalten wir uns Eigentums- und Urheber-

rechte vor; sie dürfen nicht für andere als vertragsgemäße Zwecke benutzt und Dritten nicht 

zugänglich gemacht werden und sind uns unverzüglich frei Haus zurückzugeben, wenn der 

Vertrag beendet oder soweit der vertragliche Nutzungszweck erfüllt ist. Dies gilt insbesonde-

re für solche Unterlagen und Informationen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Wir sind 

berechtigt, Unterlagen jederzeit herauszuverlangen, wenn die Geheimhaltung nicht sicher-

gestellt ist. 

3. Wir sind berechtigt, Unteraufträge zu erteilen. 

III. Beschaffenheit der Waren oder Leistungen 

1. Unsere Waren sind ausschließlich für die Nutzung durch Unternehmer bestimmt. Beabsich-

tigt der Besteller, die von uns erworbene Ware an einen Verbraucher oder an einen Unter-
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nehmer zu liefern, der seinerseits Verbraucher mit derartigen Waren beliefert, hat er uns 

darauf hinzuweisen. 

2. Die in unseren öffentlichen Äußerungen, wie Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzei-

gen, Abbildungen, Werbung und Preislisten enthaltenen Angaben über Eigenschaften gehö-

ren nur zur Beschaffenheit, soweit sie Vertragsbestandteil geworden sind. Öffentliche Äuße-

rungen eines dritten Herstellers oder seines Gehilfen gehören nur zur Beschaffenheit der 

Ware, wenn sie im Vertrag vereinbart sind oder wir sie ausdrücklich und schriftlich in öffent-

lichen Äußerungen zu Eigen gemacht haben. 

3.  Wir behalten uns bis zur Lieferung handelsübliche technische Änderungen, insbesondere 

Verbesserungen vor, wenn hierdurch nur unwesentliche Änderungen in der Beschaffenheit 

eintreten und der Besteller nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. 

4.  Wird Ware aufgrund von Vorgaben des Bestellers erstellt oder verändert, so sind wir ohne 

besondere Vereinbarung nicht verpflichtet, diese Vorgaben zu überprüfen. Dem Besteller 

stehen keine Ansprüche wegen Mängeln zu, die auf diese Vorgaben oder dem Besteller ver-

wendete von Dritten gelieferte Hard- oder Software zurückzuführen sind. 

IV. Ergänzende Bestimmungen zur Beschaffenheit von Software  

1. Vertragsgegenständliche Software ist, soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart wird, 

Standardsoftware, die nicht individuell für die Bedürfnisse des Bestellers hergestellt worden 

ist. Lieferverträge über Software sind daher Kaufverträge. Die Parteien stimmen darin über-

ein, dass es nach dem Stand der Technik unmöglich ist, Standardsoftware fehlerfrei für alle 

Anwendungsbedingungen zu entwickeln. 

2. Bei Standardsoftware dritter Hersteller liefern wir dem Besteller die Original-

Anwenderdokumentation des Herstellers. Zur Lieferung einer darüberhinausgehenden Do-

kumentation sind wir nicht verpflichtet. Auf Wunsch erhält der Besteller schon vor Vertrags-

schluss Einsicht in die zu liefernden Original-Anwenderdokumentationen. Im Übrigen wird 

die Dokumentation als Online-Hilfe im Rahmen der Software geliefert. Wünscht der Besteller 

eine weitergehende schriftliche Dokumentation, so kann er uns dies vor Vertragsschluss 

mitteilen. Wir werden ihm dann ein Angebot über eine solche Dokumentation erteilen. 

3. Ist Software zu liefern, so sind wir verpflichtet, den Objektcode zu übergeben. Es besteht 

kein Anspruch auf Herausgabe oder Offenlegung des Quellcodes. 

4. Sind wir zur Installation von Software verpflichtet, so sorgt der Besteller dafür, dass die ihm 

mitgeteilten Anforderungen an Hardware und die sonstige Umgebung, insbesondere der 

Anschluss an das Computernetz einschließlich aller Verkabelungen vor Installation erfüllt 

sind. 

5. Soweit Hardware von uns geliefert wird, hat der Kunde eine geeignete Hard- und Software-

umgebung insoweit sicherzustellen, als eigene oder von Dritten erworbene Hard- oder Soft-

ware einzubinden ist. 

6. Die Einrichtung geeigneter Bildschirmarbeitsplätze, insbesondere die Einhaltung arbeits-

schutzrechtlicher Bestimmungen, wird von uns weder geschuldet noch geprüft, sondern ist 

Sache des Kunden. 

7. Während Testbetrieben und während der Installation wird der Kunde die Anwesenheit kom-

petenter und geschulter Mitarbeiter sicherstellen und andere Arbeiten mit der Computeran-
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lage erforderlichenfalls einstellen. Er wird von jeder Installation für die Sicherung aller seiner 

Daten sorgen. 

V. Nutzungsrechte 

1. Ist Standardsoftware dritter Hersteller Liefergegenstand, so gelten die Nutzungsbedingun-

gen der dritten Hersteller. Der Lizenzvertrag wird unmittelbar zwischen dem Hersteller und 

dem Besteller geschlossen. Wir sind nur Vermittler. Dem Besteller werden diese Nutzungs-

bedingungen auf Anforderung, auch schon vor Vertragsschluss, zur Verfügung gestellt. 

2. Soweit sich nicht aus den Nutzungsbedingungen gemäß vorstehender Ziffer etwas anderes 

ergibt, gelten die nachfolgenden Nutzungsbedingungen. 

3. Der Besteller erhält eine zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche Erlaubnis zur Nutzung 

der Software. Diese Erlaubnis ist nicht übertragbar. Die Erteilung von Nutzungsrechten an 

Dritte ist dem Besteller nicht gestattet. Wird keine Netzwerklizenz (= Mehrplatzlizenz) erwor-

ben, ist die Nutzung nur auf einem einzelnen Computer gestattet. Bei einem Wechsel der 

Hardware ist die Software von der bisher benutzten Hardware vollständig zu löschen. Ein 

zeitgleiches Einspeichern, Vorrätig halten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hard-

wareeinheit ist unzulässig. 

4.  Bei einer Netzwerklizenz gilt dieses Nutzungsrecht für die vereinbarten Einzelplätze des ver-

traglich bestimmten lokalen Netzwerks. Der Besteller ist verpflichtet, jede Nutzung durch 

Dritte zu verhindern. Auch Zweigniederlassungen, mit dem Lizenznehmer verbundene Un-

ternehmen, Gesellschafter oder räumlich oder organisatorisch getrennte Einrichtungen des 

gleichen Trägers sind Dritte. 

5. Soweit nicht gesetzlich zwingend anderes vorgeschrieben ist, hat der Lizenznehmer nicht die 

Befugnis, die Software oder ihm überlassenes schriftliches Material zu verändern oder zu 

bearbeiten, zu kopieren oder zu vervielfältigen. 

6. Vorhandene Urheberrechtsvermerke oder Registermerkmale, wie insbesondere Registrier-

nummern in der Software, dürfen nicht entfernt oder verändert werden. 

7. Soweit die nach Ziff. 1 maßgeblichen Lizenzbedingungen nichts Abweichendes bestimmen, 

ist die Weiterveräußerung, die Vermietung zu anderen als Erwerbszwecken oder der Verleih 

der Software sowie jede Überlassung zu selbständiger Nutzung in den gesetzlichen Grenzen 

und nur unter folgenden zusätzlichen Bedingungen zulässig: 

a. die Original-Datenträger werden an den Erwerber oder Nutzer übergeben, 

b.  Name und Anschrift des Erwerbers oder Nutzers wurden uns von dem Kunden 

schriftlich mitgeteilt, 

c.  der Erwerber hat sich mit unseren Lieferungs- und Leistungsbedingungen und den 

Nutzungsbedingungen dritter Hersteller, deren Standardsoftware in der Software 

enthalten ist, einverstanden erklärt und 

d.  der Kunde hat alle ihm verbliebenen Kopien oder Bestandteile der Software von sei-

nem System und sämtlichen externen Datenträgern, einschließlich Sicherungskopien, 

so gelöscht oder vernichtet, dass ihm keinerlei Nutzungsmöglichkeiten an der Soft-

ware oder deren Bestandteilen verbleibt und uns dies auf Verlangen nachgewiesen 

werden kann. 



   
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Seite 4 von 10 Stand: August 2024 

e. Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen eine der vorgenannten Pflichten ist 

dieser verpflichtet eine von uns festzulegende, im Streitfall von dem zuständigen Ge-

richt überprüfbare, angemessene Vertragsstrafe zu zahlen. 

VI. Preise, Vergütung, Kündigung Werkvertrag 

1. Alle Preise gelten in EURO ab Haus zuzüglich Versand-, Versicherungs- und Verpackungskos-

ten sowie der bei Lieferung gültigen Umsatzsteuer inklusive Originalverpackung. 

2. Bei Vereinbarung einer Lieferfrist von mehr als sechs Wochen bzw. bei Dauerschuldverhält-

nissen, die länger als 6 Wochen andauern, sind wir berechtigt, zwischenzeitlich für die Be-

schaffung oder Lieferung oder für den Personaleinsatz (Lohn- und Lohnnebenkosten) einge-

tretenen Kostensteigerungen durch Erhöhung der hiervon betroffenen Preise in dem zum 

Ausgleich dieser Veränderungen erforderlichen Umfang an den Besteller weiterzugeben. 

3. Handelt es sich bei dem Vertrag um einen Werkvertrag, in dem wir Werkunternehmer sind 

und kündigt der Auftraggeber nach § 649 BGB bevor wir mit der Leistungsausführung be-

gonnen haben, so steht uns eine pauschale Vergütung in Höhe von 5 % der vereinbaren Ge-

samtvergütung zu. Der Anspruch steht uns nicht zu, wenn der Besteller nachweist, dass uns 

ein geringer Schaden entstanden ist. 

VII. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte, Abtretung, Teilleistung 

1. Der Besteller ist zur Aufrechnung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

Forderungen berechtigt. Zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist der Besteller nur 

mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aus demselben Rechtsver-

hältnis berechtigt. 

2. Die Abtretung der gegen uns gerichteten Ansprüche ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im 

Anwendungsbereich des § 354 a HGB. 

3. Teillieferungen, Teilleistungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, wenn sie für 

den Besteller nicht zumutbar sind. 

VIII. Lieferung, Gefahrübergang 

1.  Alle Lieferungen erfolgen ab Haus. Wir übernehmen keine Gewähr für die günstigste Ver-

sandart. 

2.  Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung auf Kosten des Bestellers durch 

eine Transportversicherung abdecken. 

IX. Vorbehalt der Selbstbelieferung, Leistungshindernisse, Annahmeverzug 

1. Da wir Hardware und Standardsoftware bei Lieferanten beziehen, steht unsere Lieferpflicht 

unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung. 

2.  Von uns nicht zu vertretende Leitungshindernisse führen zu einer entsprechenden Verlän-

gerung der Leistungsfrist. Dies gilt insbesondere für mangelnde oder fehlende Selbstbeliefe-

rung (s. Ziff. 1), höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen, 

behinderte Einfuhr, Energie- und Rohstoffmangel, behördliche Maßnahmen und Arbeits-

kämpfe sowie der Verletzung von Mitwirkungspflichten oder –obliegenheiten des Bestellers. 

Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn das Leistungshindernis auf unbekannte 
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Zeit fortbesteht und der Vertragszweck gefährdet ist. Dauert die Behinderung länger als 2 

Monate, ist der Auftraggeber berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Ver-

trag zurückzutreten, wenn ihm nicht ein Rücktrittsrecht vom Vertrag insgesamt zusteht. 

3. Eine Verlängerung der Leistungsfrist tritt ebenfalls ein, solange die Parteien über eine Ände-

rung der Leistung verhandeln oder wir ein Nachtragsangebot unterbreiten, nachdem sich 

Annahmen in unserem Angebot, die Vertragsbestandteil geworden sind, als unzutreffend 

herausstellen. 

4. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfül-

lung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. 

X. Anspruchsgefährdung 

1. Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so ist der Besteller auch bei 

sonst fehlender Vorleistungspflicht zur Vorleistung verpflichtet, wenn unsere vertragliche 

Pflicht in einer Werksleistung, Dienstleistung oder Lieferung einer für den Besteller zu be-

schaffenden, nicht jederzeit anderweitig absetzbaren (gängigen) Ware besteht. 

2. Im Übrigen gilt § 321 BGB mit der Maßgabe, dass wir auch bei Gefährdung anderer Ansprü-

che aus dem gleichen rechtlichen Verhältnis im Sinne von § 273 BGB unsere Leistung ver-

weigern können. 

3. Ist Ratenzahlung vereinbart, so tritt die Fälligkeit der gesamten Restforderung ein, wenn der 

Besteller sich mit mindestens zwei aufeinander folgenden Raten ganz oder teilweise im Ver-

zug befindet. Stundungsabreden werden unwirksam, wenn der Besteller mit einer Leistung 

in Verzug gerät oder die Voraussetzungen des § 321 BGB im Hinblick auf eine Forderung ein-

treten.  

XI. Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Gegenständen bis zum Eingang 

aller Zahlungen aus der gesamten Geschäftsverbindung vor. 

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er ver-

pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, Diebstahl- und Vandalismusschä-

den ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten er-

forderlich sind, muss er diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.  

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schrift-

lich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Drit-

te nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage ge-

mäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 

4. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzu-

verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-

Endbetrages einschließlich Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 

seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Bestel-

ler auch nach der Abtretung ermächtigt, sofern er die Voraussetzungen für die Weiterleitung 

der eingenommenen Beträge an uns geschaffen hat und solange nicht die Voraussetzungen 

der Bestimmung über Anspruchsgefährdung (§ 321 BGB) eintreten. Unsere Befugnis, die 

Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Auf unser Verlangen ist der Bestel-
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ler zur Offenlegung der Abtretung und zur Herausgabe der für die Geltendmachung der 

Forderung erforderlichen Unterlagen und Informationen an uns verpflichtet. 

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers inso-

weit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 

mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

XII. Haftungsbeschränkung 

1. Außerhalb der Haftung für Sach- und Rechtsmängel haften wir unbeschränkt, soweit die 

Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Wir haften auch für die 

leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten (Pflichten, deren Verletzung die Er-

reichung des Vertragszwecks gefährdet) sowie für die Verletzung von Kardinalpflichten 

(Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut), jedoch jeweils nur für 

den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Für die leicht fahrlässige Verletzung ande-

rer als der vorstehenden Pflichten übernehmen wir keine Haftung. 

2. Die Haftungsbeschränkungen des vorstehenden Absatzes gelten nicht bei der Verletzung 

von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für 

die Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung 

nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

3. Datenschutzrechtliche Ansprüche sind von der Haftungseinschränkung ebenfalls ausge-

nommen. 

4. Die vorgenannten Bestimmungen gelten auch für die Haftung unserer Angestellten, Vertre-

ter und Erfüllungsgehilfen. 

XIII. Ansprüche des Bestellers bei Mängeln (Sach- und Rechtsmängel)  

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB ge-

schuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

2. Beim Kauf gebrauchter Waren sind die Rechte des Bestellers wegen Sachmängeln ausge-

schlossen. Mängelansprüche verjähren ansonsten in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung 

der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vor-

satz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die 

auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die 

gesetzliche Verjährungsfrist. 

3. Wir sind berechtigt, den Mangel nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Lieferung ei-

ner mangelfreien Sache (Nacherfüllung) zu beseitigen. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung 

kann der Besteller den Kaufpreis mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten. 

Das Recht des Bestellers auf Schadensersatz bleibt unberührt.  

4. Sachmängel bei zugelieferter Hard- und Software  

a.  In Abweichung von vorstehender Ziff. 3 gilt bei Lieferung von Hardware und Stan-

dardsoftware dritter Hersteller sowie bei Einschaltung Dritter bei Pflegeleistungen, 

dass wir zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung unsere entsprechen-

den Ansprüche gegen unseren Lieferanten, den Hersteller oder sonstigen Dritten an 

den Besteller abtreten können. Der Besteller muss vor der Geltendmachung seines 

Rechts auf Nacherfüllung durch uns, Aufwendungsersatz nach Selbstvornahme, 
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Schadensersatz statt der Leistung, Rücktritt oder Minderung unseren Lieferanten 

oder den Hersteller notfalls gerichtlich auf Nacherfüllung, Schadensersatz oder Auf-

wendungsersatz nach Selbstvornahme in Anspruch nehmen, es sei denn, dies ist für 

den Besteller unzumutbar.  

b. Das Vorstehende gilt auch, wenn wir die Soft- oder Hardware für die Bedürfnisse des 

Kunden angepasst, konfiguriert oder sonst verändert haben, es sei denn, der Sach-

mangel ist durch unsere Leistung verursacht worden. 

5. Im Falle von Eingriffen des Bestellers in die Ware, insbesondere in den Programmcode, die 

nicht durch die Betriebsanleitung oder sonstige Gebrauchsanweisungen ausdrücklich zuge-

lassen sind, stehen dem Besteller keine Ansprüche wegen Mängeln zu, wenn der Besteller 

uns nicht darlegt und beweist, dass der Mangel nicht auf dem Eingriff beruht.  

XIV. Mitwirkung des Bestellers bei Mängeln  

1. Für eine etwaige Nachbesserung hat uns der Besteller die zur Fehlerdiagnose und –

beseitigung nötigen Informationen notfalls auf Anfrage mitzuteilen und uns bei Nachbesse-

rung per Datenfernübertragung oder Telefon einen geschulten und kompetenten Mitarbei-

ter zur Verfügung zu stellen, der an der Nachbesserung mitwirkt. Bei einer Nacherfüllung 

vor Ort ist uns ungehinderter Zugang zu der mangelhaften Ware zu geben und erforderli-

chenfalls andere Arbeiten an der Hardware oder im Netz des Bestellers einzustellen.  

2. Der Besteller ist verpflichtet, an Hard- oder Software festgestellte Mängel möglichst detail-

liert und reproduzierbar anzuzeigen. 

3. Nimmt uns der Besteller auf Nacherfüllung in Anspruch und stellt sich heraus, dass ein An-

spruch auf Nacherfüllung nicht besteht (z.B. Anwenderfehler, unsachgemäße Behandlung 

der Ware, Fehlen eines Mangels), so hat uns der Besteller alle im Zusammenhang mit der 

Überprüfung der Ware und der Nacherfüllung entstehenden Kosten zu ersetzen, es sei 

denn, er hat unsere Inanspruchnahme nicht zu vertreten.  

4. Bei Ausfall des Systems durch einen von uns zu vertretenden Fehler stellen wir die Daten in 

dem vor dem Ausfall vom Besteller zuletzt durchgeführten Stand der Datensicherung wieder 

her. Die entsprechenden Daten stellt der Besteller in maschinenlesbarer Form zur Verfü-

gung.  

5. Wird der Besteller wegen der Verletzung von Rechten Dritter oder auf Unterlassung der Wei-

terbenutzung des Liefergegenstandes in Anspruch genommen, so hat er uns hierüber un-

verzüglich zu informieren.  

XV. Tätigkeit von Mitarbeitern beim Besteller  

1.  Werden Leistungen unserer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beim Besteller erbracht, so 

sorgt dieser auf eigene Kosten für geeignete Räumlichkeiten und Ausstattung, soweit wir 

dies nicht übernommen haben.  

2. Der Besteller hat auf eigene Kosten durch geeignete organisatorische und räumliche Maß-

nahmen sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen nicht in den Be-

trieb des Bestellers eingegliedert werden. 

3. Gegenüber unseren Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen steht dem Besteller kein Wei-

sungsrecht zu. Das Weisungsrecht des Bestellers im Rahmen von Dienst- oder Werkverträ-
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gen kann nur gegenüber einem unserer gesetzlichen Vertreter oder einer hierfür als vertre-

tungsberechtigt benannten Person ausgeübt werden.  

XVI. Abnahmen  

1.  Ist nach Vertrag oder Gesetz eine Abnahme erforderlich, so gelten die nachfolgenden Be-

stimmungen.  

2.  Auf unseren Wunsch hin sind für abgrenzbare Leistungsteile, die selbständig genutzt wer-

den können, oder für Leistungsteile, auf denen weitere Leistungen aufbauen, Teilabnahmen 

durchzuführen, wenn die abzunehmenden Leistungsteile gesondert prüfbar sind. Sind alle 

Leistungsteile abgenommen, so ist die letzte Teilabnahme zugleich die Endabnahme.  

3. Eine Teil- oder Endabnahme gilt spätestens als erklärt, wenn der Besteller nach Ablieferung 

der Leistung und angemessener Prüfungsfrist nicht innerhalb einer von uns schriftlich ge-

setzten weiteren Frist die Abnahme unter Angabe von Gründen schriftlich verweigert (Ab-

nahmefiktion).  

4. Gehört zur abnahmebedürftigen Leistung auch die Lieferung von Hardware oder Standard-

software, so sind wir berechtigt, diese unabhängig von einer Abnahme der Leistung im Übri-

gen dem Besteller zu berechnen. 

XVII. Export  

1. Alle Produkte und technisches Know-how werden von uns unter Einhaltung der derzeit gülti-

gen AWG/AWV/EG-Dual-Use Verordnung sowie der US-Ausfuhrbestimmungen geliefert und 

sind zur Benutzung und zum Verbleib in dem mit dem Kunden vereinbarten Lieferland be-

stimmt. Beabsichtigt der Kunde die Wiederausfuhr von Produkten aus der EU, ist er verpflich-

tet, US-amerikanische, europäische und nationale Ausfuhrbestimmungen einzuhalten. Die 

Wiederausfuhr von Produkten – einzeln oder in systemintegrierter Form – entgegen diesen 

Bestimmungen ist untersagt.  

2. Der Kunde muss sich selbständig über die derzeit gültigen Bestimmungen und Verordnun-

gen informieren (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 65760 Eschborn bzw. Bureau 

of Industry and Security, Washington, DC 20230). Unabhängig davon, ob der Kunde den endgül-

tigen Bestimmungsort der gelieferten Produkte angibt, obliegt es dem Kunden in eigener Ver-

antwortung, die ggf. notwendige Genehmigung der jeweils zuständigen Außenwirtschaftsbe-

hörden einzuholen, bevor er solche Produkte exportiert. Wir haben keine Auskunftspflicht.  

3. Jede Weiterlieferung von Produkten durch Kunden an Dritte, mit und ohne unsere Kenntnis, 

bedarf gleichzeitig der Übertragung der Exportgenehmigungsbedingungen. Der Kunde haftet in 

vollem Umfang bei Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen.  

4. Ohne vorherige behördliche Genehmigung ist es dem Kunden nicht erlaubt, Produkte direkt 

oder indirekt in Länder, die einem US-Embargo unterliegen, oder an natürliche oder juristische 

Personen dieser Länder sowie an natürliche oder juristische Personen, die auf US-

amerikanischen, europäischen oder nationalen Verbotslisten (z.B.: ”Entity List”, ”Denied Persons 

List”) stehen, zu liefern. Ferner ist es untersagt, Produkte an natürliche oder juristische Perso-

nen zu liefern, die in irgendeiner Verbindung mit der Unterstützung, Entwicklung, Produktion 

oder Verwendung von chemischen, biologischen oder nuklearen Massenvernichtungswaffen 

stehen.  
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5. ANTI RUSSLAND/ BELARUS KLAUSEL Gemäß Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 

und Artikel 8g VO (EG) Nr. 765/2006 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) der Europäischen Union 

gilt für die Geschäftsbeziehung der Parteien was folgt:  

(1) Der Kunde wird keine über uns bezogenen Produkte direkt oder indirekt in die Russische 

Föderation oder Belarus verkaufen, exportieren oder re-exportieren, oder zur Verwendung in 

der Russischen Föderation oder Belarus verkaufen oder wiederausführen, die hinsichtlich der 

Russischen Föderation in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 

833/2014 bzw. hinsichtlich Belarus in die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 fallen. Der Kunde wird 

alles unternehmen, um zu verhindern, dass der zuvor benannte Zweck in der Handelskette 

nicht durch Dritte vereitelt wird.  

(2) Der Kunde unterhält einen angemessenes Überwachungsmechanismus, um ein Verhalten 

Dritter in der Handelskette, dass dem unter (1) definierten Zweck zuwiderlaufen würde zu ver-

eiteln.  

(3) Jeder Verstoß gegen die Absätze (1) und (2) stellt einen wesentlichen Verstoß gegen zwin-

gende Vertragspflichten dar und berechtigt uns angemessene Rechtsmittel zu ergreifen, ein-

schließlich, aber nicht beschränkt auf:  

(i) Wir sind berechtigt jegliche vertragliche Vereinbarung zwischen den Parteien sofort zu been-

den und seine Leistungspflichten unverzüglich einzustellen; 

(ii) Wir sind berechtigt eine vom Kunden verwirkte Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen Ge-

samtwerts der ausgeführten Waren, oder des Gesamtwerts der Waren, die der Kunde in den 

Zeitraum von zwölf Monaten, bevor wir von dem Verstoß erfuhren, zu fordern - je nachdem, 

welcher Wert höher ist.  

(4) Der Kunde informiert uns unverzüglich über etwaige Probleme bei der Anwendung der Ab-

sätze (1) und/oder (2), einschließlich etwaiger relevanter Aktivitäten Dritter, die den Zweck von 

Absatz (1) vereiteln könnten. Der Kunde wird uns innerhalb von zwei Wochen nach entspre-

chender Anfrage durch uns Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen nach den 

Absätzen (1) und (2) schriftlich zur Verfügung stellen.  

(5) Der Kunde wird uns und alle Unternehmen der H&G Gruppe im Sinne von §15 AktG von al-

len Klagen und Ansprüchen Dritter sowie allen daraus resultierenden Schäden, Anwaltskosten 

oder Bußgeldern freistellen und schadlos halten. 

XVIII. Antikorruption  

Die Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und H&G soll auf objektiven und nachvollziehba-

ren Kriterien beruhen und darf nicht durch die Gewährung oder Annahme persönlicher Vortei-

le wie unangemessene Geschenke oder unangemessene Einladungen in unlauterer Weise be-

einflusst werden. Der Kunde wird Mitarbeitern von H&G daher keine persönlichen Vorteile an-

bieten oder gewähren, die eine unlautere Beeinflussung von Geschäftsvorgängen und Ge-

schäftsentscheidungen beabsichtigen oder dazu geeignet sind. Der Kunde wird auch seine Mit-

arbeiter verpflichten, keine solche Vorteile anzubieten, zu gewähren oder für sich zu fordern. 
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XIX. Geheimhaltung  

Beide Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen der Vertragsdurchführung bekanntwerdenden 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der anderen Partei sowie alle nicht offenkundigen Infor-

mationen über die andere Partei geheim zu halten. 

XX. Erfüllungsort, Rechtswahl, Vertragssprache, Gerichtsstand  

1. Erfüllungsort ist bei Verträgen mit Kaufleuten für beide Teile Bonn.  

2. Diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterlie-

gen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

3. Die Vertragssprache ist deutsch.  

4. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, so ist Bonn ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 

dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, wobei wir jedoch berechtigt sind, den Be-

steller an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Gegenüber allen anderen 

Bestellern wird unser Sitz als Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis erge-

benden Streitigkeiten für den Fall vereinbart, dass die im Klagewege in Anspruch zu neh-

mende Partei nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 

Deutschland verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-

geerhebung nicht bekannt ist. 


